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Straßenverkehrsbehörde

PK342-StVB, Postfach  60 02 80, 22202 Hamburg Dienststelle PK342-StVB

Wördenmoorweg 78

Firma 22415 Hamburg

Bezirksamt Hamburg-Nord
N / MR 21
Kümmellstraße 6
20249 Hamburg

Telefon +49 40 428 6-
Fax +49 40 427
Sachbearbeiter

1.16

Datum 18.03.2021
Aktenzeichen 034/8V/0157875/2021

STRASSENVERKEHRSBEHÖRDLICHE ANORDNUNG
Grellkamp, Kurve in Höhe Nr. 55a-d,Einmündung Grellkamp /Ermlandweg, 22415 Hamburg

1 Anordnung
Das PK342-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 StVO aus Gründen der Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs für die

Grellkamp, Kurve in Höhe Nr. 55a-d,Einmündung Grellkamp /Ermlandweg, 22415 Hamburg

folgendes an:
Nachmarkierung gemäß der straßenverkehrsbehördlichen Anordnung vom 16.10.2003

Neuregelung ruhender Verkehr

2 Durchzuführende Maßnahmen
Zur Realisierung der o.a. Anordnung sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- siehe Anordnung vom 16.10.2003
- Erweiterung der Fahrstreifenbegrenzung (VZ 295) in der Straße Grellkamp bis Höhe Nr. 31 c (Ermland-

weg) 
- Aufbringen einer Grenzmarkierung (VZ 299) im Kurvenbereich der Straße Ermlandweg 31 a gegenüber
- Erneuerung der Fahrbahnbegrenzung (VZ 295) im Seitenstreifen in der Straße Ermlandweg 31 a

3 Begründung

Durch die abgängigen Fahrbahnmarkierungen kommt es dazu, dass die Fahrzeugführer im sehr breiten Kurven-
bereich in den Gegenverkehr gelangen. Um hier eine sichere Führung der Fahrzeugführer zu erlangen, ist es 
erforderlich die Fahrbahnmarkierungen zu erneuern.

Im Bereich der Kurve Ermlandweg befinden sich abgesenkte Bordsteine, an welchen die Fußgänger die Möglich-
keit haben, die Fahrbahn zu queren. Es handelt sich zudem um einen Schulweg. Aufgrund des zunehmenden 
Parkdruckes ist es hier erforderlich den Bereich mit einer Grenzmarkierung zu kennzeichnen, um die Sichtbezie-
hungen zwischen den Fußgängern und Fahrzeugführern herzustellen, damit ein gefahrloseres Queren ermöglicht 
wird. 
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4 Anhörung
Die vorstehende Anordnung wird zur Anhörung übersandt. Einwände sind der anordnenden Dienststelle umge-
hend schriftlich mitzuteilen.
5 Ausführung
Bestehen aus Sicht des Straßenwegebaulastträgers keine Einwände, wird um Durchführung der Anordnung un-
ter Beteiligung der anordnenden Dienststelle gebeten.

Die beigefügte Erledigungsmeldung ist der anordnenden Dienststelle nach Ausführung zu übersenden.

Anlage(n)
1 Verkehrszeichenplan

Verteiler

Ablage
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Dienststelle Bezirksamt Datum
Telefon

  

ERLEDIGUNGSMELDUNG

Die durch das PK342-StVB am 16.03.2021 unter dem Aktenzeichen 034/8V/0157875/2021 angeordneten 
straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen wurden am

gemäß Anordnung durchgeführt.

mit folgenden Abweichungen durchgeführt:

nicht durchgeführt, weil

Datum, Name, Unterschrift




